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Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Mag. Haupt und Genossen vom 

17. Dezember 1993, Nr. 5860/J, betreffend das Zollamt Plöckenpaß, beehre ich 

mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 

Beim österreichischen Zollamt Plöckenpaß - einem Zollamt 2. Klasse - ist der Grenz­

übertritt für Reisende uneingeschränkt möglich. Die von ihnen mitgeführten, nicht 

zum Handel bestimmten Waren, können bei einem Zollamt dieser Kategorie uneinge­

schränkt abgefertigt werden. Die Abfertigung von Waren, die zum Handel bestimmt 

sind, kann bei einem Zollamt 2. Klasse nur im Rahmen der Einschränkungen des § 22 

ZollG 1988 (BGBI.Nr. 644/1988 i.d.F. BGBI.Nr. 463/1992 und BGBI.Nr. 16/1993) 

erfolgen. Nach dieser Bestimmung ist aber die ZOllabfertigung von Holz und 

Lebendvieh in der Ausfuhr gestattet. Der gegenüberliegende italienische Grenzüber­

gang Dogana di Udine, Posto Doganale Monte Croce ist jedoch, im Gegensatz zum 

Zollamt Plöckenpaß mit nur sehr eingeschränkten Abfertigungsbefugnissen ausge­

stattet. 

So ist unter anderem bei diesem Zollamt die Eingangsabfertigung im gewerblichen 

Güterverkehr nicht möglich. 

Zu 3. und 4.: 

Das Bundesministerium für Finanzen bzw. die österreichische ZOllverwaltung hat, 

wofür ich um Verständnis ersuche, auf die Kategorisierung der italienischen Grenz­

übergänge keinen Einfluß. 
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Aus der Sicht des Bundesministeriums für Finanzen könnten derartige Transporte 

allenfalls nach einem EU-Beitritt Österreichs ermöglicht werden. 

Zu 5.: 

Das österreichische Zollamt Plöckenpaß ist, den geringen Frequenzen entsprechend, 

im Regelfall täglich von 0.00 - 24.00 Uhr mit zwei Zollwachebeamten besetzt, die 

die anfallenden Dienstgeschäfte (Zollabfertigung, Reisendenkontrolle, Kassenagenden 

etc.) zu besorgen haben. 

Zu 6.: 

In der Annahme, daß die im Durchschnitt etwa 20 Holztransporte, die derzeit beim 

Zollamt Arnoldstein täglich nach Italien abgefertigt werden, den italienischen Grenz­

übergang Dogana di Udine, Posto Doganale Monte Croce benützen dürfen, wäre 

beim Zollamt Plöckenpaß voraussichtlich der Einsatz eines zusätzlichen Zoll wache­

beamten in den Nachmittagsstunden von Montag bis Freitag erforderlich. 

Beilage 
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BEILAGE 
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1993 -12- 17 ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. Haupt, Mag. Schreiner 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend das Zollamt Plöckenpaß 

Trotz der Öffnung Europas und den Bestrebungen Österreichs der EU beizutreten, findet am 
Zollamt Plöckenpaß zur Zeit eine Abfertigung von Holztransporten nicht statt. 

Die Holztranspone müssen auf ihrem Weg von Kärnten nach Italien vielmehr einen Umweg 
über Amoldstein in Kauf nehmen. 

Dieses Faktum trifft vor allem die Holz- und Möbelindustrie des Oberen Gailtales, des 
Lesachtals und Osttirols, wo dieser Wirtschaftszweig maßgeblich für die wirtschaftliche Lage 
der Bevölkerung ist. 

Dieselbe Situation gibt es aber auch bei Viehtransponen, wo neben dem Umweg noch eine 
sinnlose Tierquälerei hinzukommt. 

Diese Situation soll nicht länger als gegeben hingenommen werden und daher stellen die 
unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister für Finanzen folgende 

1. 

.., _. 

3. 

~. 

5. 

6. 

ANFRAGE 

Wer bzw. was wird am Zollamt Plöckenpaß abgefertigt? 

Woran liegt es, daß Holztransporte ebenso wie Viehtransporte am Plöckenpaß nicht 
abgefertigt werden? 

Welche Bestrebungen werden unternommen, daß es in Zukunft zu diesen Abfenigungen 
kommen wird? 

Ab wann wird es möglich sein, mit Holztransporten bzw. Viehtransporten am Plöckenpaß 
die Grenze zwischen Österreich und Italien zu überschreiten? 

Wieviele Personen sind in welcher Funkti.on am Zollamt Plöckenpaß tätig? 

Wieviele zusätzliche Mitarbeiter sind nötig, um den derzeitigen Tätigkeitsbereich auszu­
weiten? 
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